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Interpellation
„KulturLegi an den Musikschulen im Thurgau

Der Regierungsrat wird ersucht, die nachfolgenden Fragen zu beantworten:

1. Welche Massnahmen sind aktuell in Arbeit oder geplant, um die Vorgabe des
Kulturförderungsgesetzes (Art. 12) zu erfüllen, nachdem die Musikschulen bei der
Festlegung der Tarife die wirtschaftliche Situation der Eltern oder anderer Unter-
haitspflichtiger zu berücksichtigen haben?

2. Wird in Erwägung gezogen, Einnahmeausfälle der anerkannten Musikschulen,
die gemäss Musikschulverordnung 411.661 subventionsberechtigt sind, aufgrund
gewährter KulturLegi Rabatte gemeinsam mit den regulären Subventionen aus-
zugleichen?

Begründung
2015 nahm der Nationalrat eine Bestimmung über die Tarifstrukturen von Musikschulen
in das Kulturförderungsgesetz auf - Mit dem Ziel, einen gerechten Zugang von Kindern
und Jugendlichen zum Musizieren zu gewährleisten.

Art. 12a, Kulturförderunasaesetz:

1 Musikschulen, die von Kantonen und Gemeinden unterstützt werden, sehen für alle
Kinder und Jugendlichen bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Tarife vor, die deutlich
unter den Tarifen für Erwachsene liegen.
2 S/e berücksichtigen bei der Festlegung der Tarife die wirtschaftliche Situation der El-
fern oder anderer Unterhaltspflichtiger sowie den erhöhten Ausbildungsbedarf musika'
lisch Begabter.

Zwei dieser Forderungen sind erfüllt:

• Durch die kantonalen Subventionen liegen die Tarife für Kinder und Ju-
gendliche deutlich unter denen von Erwachsenen.

• Der erhöhte Ausbildungsbedarf musikalisch Begabter wird ebenfalls be-
mcksichtigt.



"Sie berücksichtigen bei der Festlegung der Tarife die wirtschaftliche Situation der El-
tem oder anderer Unterhaltspflichtiger" ist dagegen nicht einheitlich und nicht zufrieden-
stellend erfüllt.
Bei einigen Musikschulen findet sich auf der Website der Hinweis, dass bei finanziellen
Engpässen ein Gesuch für Unterstützung gestellt werden kann. Immerhin fünf der Mu-
sikschulen gewähren entweder 50% oder 30% Rabatt für Inhaber der Kulturlegi.
Diese Möglichkeit wird genutzt, verursacht jedoch in den knappen Budgets der Musik-
schulen Fehlbeträge.

Da die Berücksichtigung der finanziellen Situation der Eltern ein gesetzlicher Auftrag ist,
wäre es wünschenswert, dass diese Einnahmeausfälle durch den Kanton - gemeinsam
mit den regulären Subventionen - ausgeglichen werden.
Ein flächendeckender Rabatt von für Inhaber der KulturLegi würde Kindern, die in be-
scheidenen finanziellen Verhältnissen leben, den Besuch einer Musikschule und deren
Ensembles oder Orchestern ermöglichen.
Dadurch würde nicht nur mehr Chancengerechtigkeit in der musikalischen Bildung, son-
dem gleichzeitig auch mehr Chancengerechtigkeit durch musikalische Bildung erreicht.
Denn der positive Einftuss des Musizierens auf die kognitive, feinmotorische und soziale
Entwicklung sowie auf die psychische Gesundheit sind heute unbestritten.

Dem Regierungsrat wird im Voraus für die Beantwortung der Fragen gedankt.

Bottighofen / Frauenfeld 28.08.2024
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